
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne planen wir kurzfristig einen Servicetechniker 
zur Überprüfung / Instandsetzung / Reparatur Ihrer Anlage ein. 
Für die gezielte und kostengünstige Durchführung der Arbeiten bitten wir um einige Angaben.

Erteilen Sie uns bitte Ihren Auftrag durch Ihre Unterschrift auf dem beigefügten Formular.

Besteht für die Durchführung der Arbeiten ein Gewährleistungsanspruch, so erfolgt die 
Instandsetzung ohne Berechnung.
Einstellarbeiten sind keine Gewährleistungsarbeiten.

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass die korrekte Rechnungsadresse und die Bestelldaten, die auf der Rech-
nung enthalten sein müssen, auf dieser Anforderung dokumentiert sind.

Spätere Rechnungsänderungen, die wir nicht zu verantworten haben,
werden kostenpflichtig mit 88,- Euro je Änderung berechnet.

Die Lieferungs- und Montagebedingungen sind beigefügt

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Tür- und Torteam aus Ulm

Anlagen: 
- Formular
- Karte/Zone
- AGBs

Datum: 

Telefon:

0731/40197-590

Einenkel Toranlagen GmbH 
Benzstraße 10
89079 Ulm-Donautal 
Geschäftsführer: Roland Einenkel

Ulmer Volksbank 
IBAN: DE79 6309 0100 0006 7780 03, BIC: ULMVDE66
Sparkasse Ulm
IBAN: DE02 6305 0000 0000 1035 29, BIC: SOLADES1ULM

Amtsgericht Ulm HRB 985 
Erfüllungsort und  
Gerichtsstand: Ulm
USt-ID-Nr. DE811 907 537

Serviceauftrag:

Fon 07 31. 4 01 97. 0
www.einenkel-ulm.de

Bitte beachten Sie: Bei direkter Rücksendung per Mail
gilt das Formular auch ohne Unterschrift als Auftragserteilung.
service@einenkel-ulm.de
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Folgende Angaben bitte vollständig ausfüllen und 
unterschrieben an uns zurücksenden: 

Kundenanschrift

Beschreibung des Problems

Rechnungsanschrift Standort / Baustelle

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Kontakt:

Ort, Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift /Stempel

Innerhalb der Zone zzgl. zu den oben genannten Preisen erheben wir eine Werkzeug und Transport- 
pauschale in Höhe von 42,- €.

Außerhalb der Zone fallen zu den oben genannten Stundensätzen zusätzliche Kosten von 1,15 € pro 
Fahrtkilometer an.

Hiermit werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt und der Auftrag erteilt:

Bitte geben Sie die Dringlichkeit Ihrer Anfrage an:

�	 Serviceauftrag		 (innerhalb 5 Tagen von Mo - Fr)  Stundensatz 84,00 € 
� Eilauftrag  (innerhalb 24 Stunden von Mo - Fr)  Stundensatz 141,00 €

(Die oben genannten Preise gelten nicht für Kunden mit Wartungsvertrag. 
Bearbeitung der Aufträge während der üblichen betrieblichen Geschäftszeiten.)
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
I. Allgemeines:
1. Wir legen unseren Verträgen ausnahmslos die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Mit der 

Auftragserteilung anerkennt der Vertragspartner unsere Bedingungen.
2. Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir hiermit. Sie gelten nur, wenn dies schriftlich 

vereinbart wird. Bedingungen des Vertragspartners werden auch dann nicht Vertragsbestand-
teil, wenn wir ihnen nicht nochmals widersprechen und die vertraglich geschuldete Lieferung/
Leistung vorbehaltlos erbringen.

3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner.
4. Unsere Geschäftsbedingungen liegen und hängen in unseren Geschäftsräumen zur Einsicht aus. 

Auf Wunsch senden wir sie auch jederzeit kostenfrei zu.
II. Vertragsabschluss, Vertragsinhalt
1. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit Auslieferung der 
vereinbarten	 Leistungen	 zustande.	Wir	 sind	 jedoch	 verpflichtet,	 eine	 etwaige	 Ablehnung	 der	
Bestellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

2. Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Der Vertragspartner ist an sein Angebot höchstens einen 
Monat gebunden.

3. Sämtliche Vereinbarungen bei Vertragsabschluss sind schriftlich niederzulegen, andere als die 
niedergelegten	sind	nicht	getroffen.	Schriftform	gilt	auch	für	Nebenabreden,	Zusicherungen	und	
nachträgliche Änderungen, einschließlich der Vertragsaufhebung als vereinbart.

III. Preise und Zahlungen
1. Die Preise verstehen sich als Waren- bzw. Dienstleistungswert ohne Skonti und sonstige Nach-

lässe zuzüglich Verladung, Verpackung, Fracht und etwaiger, nur aufgrund besonderer Verein-
barungen abzuschließender Versicherungen sowie zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.

2. Bei der Kalkulierung unserer Montagepreise sind wir von folgenden Voraussetzungen ausge-
gangen:

 · Anfahrts- und Parkmöglichkeit zum bzw. am Bauvorhaben mit einem LKW bis 20 to.   
 Gesamtgewicht.

 · Lagermöglichkeit für Montageteile, Geräte und Werkzeug am Bauvorhaben.
 · Bauseitige Bereitstellung von Strom (220 bis 380 Volt),Wasser, Sand (kein scharfer Sand).
 · Stemmarbeiten werden gesondert abgerechnet.
 · Bauseitig gestellter Bauschuttcontainer.
 · Bauseitig gestellte Aufsichtsperson im Falle von Schweißarbeiten in Räumlichkeiten, die   

 bei einem evtl. Brand sofort Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Fehlt eine der vorgenann- 
 ten Voraussetzungen, dann stellt dies einen Mehraufwand dar, für den wir Mehrvergütung  
 verlangen können.

3. Verzugszinsen werden mit 5% bei Rechtsgeschäften, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind 
8%	p.a.	über	den	 jeweiligen	 im	Bundesanzeiger	veröffentlichten	Basiszinssatz	berechnet.	Er-
gänzend zu den gesetzlichen Regelungen sind wir berechtigt, eine höhere Verzugszinsbelastung 
anzusetzen, wenn wir eine höhere Belastung nachweisen, es sei denn, der Vertragspartner weist 
nach, dass ein Verzugszinsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist.

4. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber unter Berechnung 
aller Diskont- und Einziehungsspesen entgegengenommen.

5. Der Vertragspartner darf gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, anerkannten oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.

6. Ein Zurückbehaltungsrecht darf ebenfalls nur bei unbestrittenen, anerkannten oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen und nur dann ausgeübt werden, wenn es auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht.

IV. Lieferung und Lieferverzug
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus.	Die	Einhaltung	unserer	Lieferverpflichtung	setzt	die	rechtzeitige	und	ordnungsgemäße	
Erfüllung	der	Verpflichtungen	des	Vertragspartners	voraus.

2. Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
3. Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 

sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss. Werden nachträgliche 
Vertragsänderungen vereinbart, ist erforderlichenfalls gleichzeitig ein Liefertermin oder eine Lie-
ferfrist neu zu vereinbaren.

4. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Haus verlas-
sen hat oder die Versandbereitschaftsanzeige abgesandt wurde.

5. Der Vertragspartner kann uns eine Woche nach Überschreitung eines unverbindlichen Lieferter-
mins	oder	einer	unverbindlichen	Lieferfrist	schriftlich	auffordern,	binnen	angemessener	Frist	zu	
liefern. Erst mit dieser Mahnung kommen wir in Verzug. Dies gilt nicht, wenn die vorstehende 
Nachfrist unangemessen lang ist. Es gilt dann die angemessen lange Nachfrist.

6. Beruht unser Verzug auf leichter Fahrlässigkeit, ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlos-
sen, es sei denn, es handelt sich um Schäden an Leben, Körper und Gesundheit.

7. Hilfsweise beschränken wir unsere Haftung aus Verzug im Fall leichter Fahrlässigkeit auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden.

8. Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung und unverschuldete erhebliche Betriebsstörungen 
verändern	die	 in	Ziff.	1	und	2	genannten	Termine	und	Fristen	um	die	Dauer	der	durch	diese	
Umstände	bedingten	Leistungsstörungen	und	eine	angemessene	Anlauffrist.

V. Gefahrenübergang, Lieferung, Kontrolle, Rügepflicht
1.	Die	Gefahr	geht	unbeschadet	etwaiger	Montageverpflichtungen	mit	Auslieferung	an	den	Versand-

beauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Hauses auf den Auftraggeber über. Ist die 
Ware versandbereit, so geht die Gefahr auf den Vertragspartner eine Woche nach Zugang einer 
Versandbereitschaftsanzeige über, es sei denn, wir haben die Versendung der Ware übernom-
men. Verzögert sich die Versendung oder die Abnahme infolge von Umständen, die der Vertrags-
partner zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit Absendung einer Versandbereitschaftsanzeige 
über. Zum Abschluß von Versicherungen sind wir in allen Fällen nur auf besonderen schriftlichen 
Auftrag	des	Vertragspartners	im	angegebenen	Umfang	auf	dessen	Kosten	verpflichet.

2.	Der	Vertragspartner	ist	verpflichtet,	die	Ware	auf	Mängel	-	auch	im	Fall	der	Weiterveräußerung	
- zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich, längstens innerhalb 10 Arbeitstagen schriftlich 
zu rügen.

3.	Auf	Verlangen	ist	der	Auftraggeber	verpflichtet,	an	der	Erstellung	eines	Abnahme-	und	Funkti-
onsprotokolls mitzuwirken.

VI. Gewährleistung
1. Bei nicht nur unerheblichen Sach- und Rechtsmängeln sind wir ergänzend zu den gesetzlichen 

Bestimmungen zur Nacherfüllung wie folgt berechtigt:
 Wir sind berechtigt, 2 x nachzubessern. Ergibt sich aus der Art der Sache oder des Mangels oder 

den sonstigen Umständen, dass die Nachbesserung damit noch nicht fehlgeschlagen und dies 
dem Vertragspartner zuzumuten ist, sind wir zu weiteren Nachbesserungen berechtigt.

2. Ist die Nachbesserung fehlgeschlagen, ist der Vertragspartner berechtigt, zu mindern oder nach 

seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten und das Recht auf Schadensersatz nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen.

3. Die Verjährungsfrist beträgt 12 Monate.
4. Bei Verkauf gebrauchter Sachen beträgt die Verjährungsfrist ebenfalls 12 Monate.
VII. Ausschluss von Schadensersatz, Haftungsbegrenzung
1.	Beruht	unsere	Verpflichtung	zu	Schadensersatz	auf	der	nur	leicht	fahrlässigen	Verletzung	we-
sentlicher	Vertragspflichten,	begrenzen	wir	unsere	Schadensersatzhaftung,	die	unsere	gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es 
sei denn, es handelt sich um Schäden an Leben, Körper und Gesundheit.

2.	Beruht	unsere	Verpflichtung	zu	Schadensersatz	auf	der	nur	leicht	fahrlässigen	Verletzung	von	
nicht	wesentlichen	Nebenpflichten,	schließen	wir	unsere	Schadensersatzhaftung,	die	unsere	ge-
setzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen aus, es sei denn, es handelt sich um Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit.

3.	In	allen	Fällen	einer	Haftung	auf	Schadensersatz	aufgrund	fahrlässiger	Pflichtverletzung,	gleich	
welcher Rechtsgrundlage, es sei denn, es handelt sich um Ansprüche aus Produkthaftungsge-
setz, wird unsere Haftung auf Schadensersatz auf den für uns vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4. Hilfsweise schließen wir unsere Schadenersatzhaftung, die unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen	 aus,	 soweit	 uns	 eine	 leicht	 fahrlässige	 Verletzung	 einer	 Vertragspflicht	 zur	
Last fällt, die ihrer Art und ihrer Folge nach nicht den Vertragszweck gefährdet, es sei denn, es 
handelt sich um Schäden an Leben, Gesundheit und Körper.

5.	Auf	Ansprüche	nach	Produkthaftungsgesetz	finden	die	vorstehenden	Bestimmungen	keine	An-
wendung.

6. Werden wir auf Schadensersatz aus Produzentenhaftung nach § 823 BGB (deliktische Anspruchs-
grundlage) in Anspruch genommen, begrenzen wir unsere Haftung über die vorstehenden Be-
stimmungen	hinaus	auf	die	Ersatzleistung	unseres	Haftpfichtversicherers.	Die	Deckungssumme	
ist schadens-/ vertrags-/sachtypisch abgeschlossen. Soweit die Versicherung nicht oder nicht 
vollständig eintritt, bleibt unsere Haftung, begrenzt auf die Höhe der Versicherungssumme un-
berührt. Ist die Versicherungssumme nicht schadens-, vertrags-, sachtypisch abgeschlossen, 
begrenzen wir unsere Haftung in diesen Fällen auf den schadens-, vertrags- und/oder sachty-
pischen Schadensbetrag.

VIII.Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns in allen Fällen das Eigentum am Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zah-

lungen aus dem jeweils zugrundeliegenden Liefervertrag vor.
2. Darüber hinaus behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur Er-

füllung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor. 
Der	Vertragspartner	ist	verpflichtet,	in	allen	Fällen	die	Liefergegenstände	unentgeltlich	mit	der	
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwahren.

3. Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der Vorbehaltsware ist in allen Fällen unzulässig. Bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte sind wir unverzüg-
lich unter Überlassung der für einen Widerspruch notwendiger Unterlagen zu benachrichtigen.

4. Der Vertragspartner ist darüber hinaus berechtigt, den Liefergegenstand im Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und weiterzuveräußern, solange er nicht in 
Verzug ist. Er tritt schon mit Abschluss des Kaufvertrages mit uns die ihm aus der Veräußerung 
oder aus einem sonstigen Rechtsgrunde zustehenden Forderungen gegen seine Abnehmer in 
Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Vorbehaltsware an uns ab.

5.	Mit	Zahlungseinstellung,	Beantragung	oder	Eröffnung	der	Insolvenz,	eines	gerichtlichen	oder	au-
ßergerichtlichen Vergleichsverfahrens sowie bei Scheck- oder Wechselprotest erlischt das Recht 
zur Veräußerung sowie die Befugnis zum Einzug abgetretener Forderungen. In diesen Fällen 
ist	der	Vertragspartner	verpflichtet,	uns	über	die	Vorbehaltsware	sowie	Forderungsabtretungen	
unverzüglich unaufgefordert Rechnung zu legen.

6. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen in eine laufende 
Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist, es sei denn, der 
Saldo ist ausgeglichen.

7. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20% so 
sind wir auf Verlangen des Auftraggebers insoweit nach unserem billigen Ermessen unterlie-
genden	Wahl	zur	Rückübertragung	verpflichtet,	als	die	Sicherheitsgrenze	überschritten	ist.

8.	Wir	sind	zur	Rücknahme	unserer	Vorbehaltsware	nach	Mahnung	nach	den	nach	Ziffer	5.	geregel-
ten Fällen sowie dann berechtigt, wenn der Vertragspartner mit einem wesentlichen Teil seiner 
Zahlungsverpflichtungen	im	Rückstand	ist.	Ebenso	wie	eine	Pfändung	durch	uns	gilt	dies	nicht	
als	Rücktritt	vom	Vertrag.	Der	Vertragspartner	ist	zur	Herausgabe	verpflichtet.	Ein	Zurückbehal-
tungsrecht wird ausgeschlossen.

9. Beträge, die der Vertragspartner aus abgetretenen Forderungen einzieht, sind bis zur Überwei-
sung an uns gesondert zu führen, um Verrechnungen und/oder Aufrechnungen mit debitorisch 
geführten Bankkonten auszuschließen.

10. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Vertragspartner wird stets 
für uns vorgenommen. Wird diese mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefer-
gegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für den unter Vorbehalt 
gelieferten Liefergegenstand.

11. Wird der Liefergegentand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Vertragspartners als Hauptsache an-
zusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Vertragspartner uns anteilmässig Miteigentum über-
trägt. Der Vertragspartner verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für uns.

IX. Schutzrechte
 Für Stücklisten, (Detail)-Skizzen, Zeichnungen und Muster behalten wir uns Eigentum vor. Ver-

vielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig. 
Auf Verlangen sind die Stücklisten, Detailskizzen und Muster unverzüglich zurückzugeben.

X. Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges
1. Allen Verträgen liegt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des einheit-

lichen UN-Kaufrechts (CISG) zugrunde.
2. Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist D-89079 Ulm.
3. Unser Geschäftssitz ist Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ein-

schließlich Scheck- und Wechselklagen, wenn der Vertragspartner Ist-Kaufmann ist. Wir sind 
jedoch auch berechtigt, den Vertragspartner an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

4. Sollten eine oder mehrere unserer Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirk-
samkeit des Vertrages im Übrigen. Es soll dann eine solche Bedingung anstelle der unwirksamen 
gelten, die vom wirtschaftlichen Sinn und Zweck her der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt.
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